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 Veröffentlicht am 09.11.1983

Norm

ABGB §287

Rechtssatz

Ein notwendiges Verkehrsbedürfnis, das erforderlich ist, wenn eine Grund3äche durch sogenannte stillschweigende

Widmung zur ö5entlichen Straße wird, liegt vor, wenn ohne Benutzung der Straße wichtige Verkehrsbelange der

Allgemeinheit, wozu auch die Verkehrsbelange eines Ortsteiles ausreichen, nicht befriedigt oder wesentlich

beeinträchtigt werden; die Verkehrsgelegenheit muß so notwendig sein, daß bei ihrer Nichtbefriedigung Mißstände zu

befürchten sind.
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